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§ 102 EisbG Verfahren zur
Ausstellung der EG-Prüferklärung

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Zur Ausstellung der für das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme der Teilsysteme „streckenseitige

Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalgebung“, „Energie“ und „Infrastruktur“, von mobilen Teilsystemen und von

Schienenfahrzeugen erforderlichen EG-Prüferklärung hat der Antragsteller eine oder mehrere benannte oder

bestimmte Stellen mit der Durchführung des EG-Prüfverfahrens gemäß Anhang IV der Richtlinie (EU) 2016/797 zu

beauftragen. Antragsteller ist der Auftraggeber, der Hersteller oder deren Bevollmächtigter. Auftraggeber ist, wer

den Entwurf und/oder den Bau oder die Erneuerung oder die Aufrüstung eines Teilsystems in Auftrag gibt.

2. (2)Die EG-Prüferklärung für ein Teilsystem ist vom Antragsteller abzugeben. Dabei hat der Antragsteller

alleinverantwortlich die Erklärung abzugeben, dass das betreffende Teilsystem den jeweiligen Prüfverfahren

unterworfen wurde und die Anforderungen des einschlägigen Unionsrechtes und aller einschlägigen nationalen

Vorschriften erfüllt. Die EG-Prüferklärung und ihre Anlagen müssen datiert und vom Antragsteller unterzeichnet

sein.

3. (3)Der Auftrag der mit der EG-Prüfung eines Teilsystems betrauten benannten Stelle hat sich über den gesamten

Zeitraum von der Planung über den Bau bis hin zur Abnahme vor Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme des

Teilsystems zu erstrecken. Der Auftrag hat im Einklang mit den jeweiligen TSI auch die Prüfung der Schnittstellen

des betreffenden Teilsystems mit dem System, dessen Teil es bildet, zu umfassen.

4. (4)Dem Antragsteller obliegt die Erstellung des technischen Dossiers, das der EG-Prüferklärung beiliegen muss.

Dieses technische Dossier hat alle erforderlichen Schriftstücke hinsichtlich der Merkmale des Teilsystems sowie

gegebenenfalls alle Bescheinigungen über die Konformität der Interoperabilitätskomponenten zu enthalten.

Ferner hat es alle Angaben über Einsatzbedingungen und –beschränkungen, Wartung, laufende oder periodische

Überwachung, Regelung und Instandhaltung zu enthalten.

5. (5)Im Falle der Erneuerung oder Aufrüstung eines Teilsystems, die eine Änderung des technischen Dossiers

bewirkt und die Gültigkeit der bereits durchgeführten Prüfverfahren beeinträchtigt, hat der Antragsteller zu

prüfen, ob die Ausstellung einer neuen EG-Prüferklärung notwendig ist.

6. (6)Eine benannte Stelle und eine bestimmte Stelle können Zwischenprüfbescheinigungen ausstellen, die sich auf

bestimmte Phasen des Prüfverfahrens oder bestimmte Teile des Teilsystems beziehen.

7. (7)Wenn es nach den einschlägigen TSI zulässig ist, kann die benannte Stelle Prüfbescheinigungen für eines oder

mehrere Teilsysteme oder für bestimmte Teile dieser Teilsysteme ausstellen.
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